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Koa Maler auf der Welt kann´t des moin,

koa Millionär sich leisten oder zoin,

die Schönheit ko ma ned beschreim -

es muass a Werk vom Herrgott sein

            
            

            
 Roland Hefter
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   Informationen des Bürgermeisters   

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

derzeit scheint die große Weltpolitik mit den ersten Flüchtlingen aus der Ukraine 
in Obersüßbach anzukommen. Es scheint so, als möchte sich die Welt neu sor-
tieren und in unseren Köpfen relativieren sich viele Dinge. Corona tritt derzeit 
in den Hintergrund, bleibt aber dennoch präsent im täglichen Leben. Maßstäbe 
werden neu gesetzt für alles, was uns wichtig erscheint. 
Wir stellen uns Fragen wie: Wann können wir wieder zu einem „ganz normalen“ 
Leben, wie wir es vor Corona hatten, zurückkehren?
Denn was die meisten von uns nur noch aus dem Fernsehen oder aus Geschichts-
büchern kennen, ist leider bittere Realität geworden: Es herrscht Krieg in Europa. 
Es fallen Bomben, es sterben Menschen und es verbreitet sich Angst. Dies alles 
passiert, um Grenzen zu verschieben und Territorium zu gewinnen, Demokratie 
und Freiheit einzuschränken oder gar auszuschalten.
Dies trifft uns nicht nur mental, sondern auch geballt im Alltag, wenn vieles teu-
rer wird oder nicht mehr lieferbar ist, Fabrikationsbänder stillstehen und wir die 
Abhängigkeit in Bezug auf Energie und Rohstoffe erkennen. Wo führt das hin?
Auf die meisten Fragen habe ich leider keine Antwort. Aber wenn ältere Men-
schen, Frauen und Kinder aus der Ukraine bei uns Schutz suchen, dann wer-
den wir voller Zuversicht und Empathie helfen. In unserer Gesellschaft und in 
unserem persönlichen Miteinander sollte Rücksichtnahme und Respekt immer 
oberste Priorität haben, damit neben der weltweiten Zerstörung und Verwüs-
tung nicht auch noch die zwischenmenschlichen Beziehungen auf der Strecke 
bleiben. 
Ein Gefühl von Glück und Dankbarkeit sollte in uns geweckt wer-
den, wenn wir über unsere Heimatgemeinde Obersüßbach blicken.  
Vor allem: Bleibt´s alle gsund!

Michael Ostermayr
Erster Bürgermeister

Besuchen Sie unsere Gemeinde
              auch gern im Internet!
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   Informationen aus der Gemeinde   
Baugebiet "Niedersüßbach Nord"

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Nördliche Bergstraße“ in Niedersüß-
bach mit integriertem Grünordnungsplan Fl.Nr. 1340 und 1342 und gleichzeitiger 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nr. 8 befasste sich der Ge-
meinderat. Dadurch wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Ortsteil 
Niedersüßbach ermöglicht. Im Sinne der Nachhaltigkeit der Gemeinde Obersüß-
bach beschloss der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes, 
wodurch das geplante Baugebiet an den vorhandenen Ortskern im Ortsteil Nieder-
süßbach angebunden wird.

Informationsveranstaltung "Dorferneuerung"
Bgm. Michael Ostermayr begrüßte in der Turnhalle der Grundschule Obersüßbach 
Herrn Thomas Schöffel vom Amt für Ländliche Entwicklung Landau, der sozusa-
gen als „Projektleiter“ der Regierung die Dorferneuerung in Obersüßbach begleitet. 
Rund 50 interessierte Bürgerinnen und Bürger, denen die positive und nachhalti-
ge Weiterentwicklung von Obersüßbach am Herzen liegt, kamen der Einladung zu 
dieser Informationsveranstaltung nach. Ausführlich und anschaulich erläuterte Herr 
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Schöffel die Aufgaben des Amtes für Ländliche Entwicklung,  das für die Gemein-
den sowohl Geldgeber und als auch begleitende Behörde in Sachen Dorferneue-
rung ist – von der Planung und Projektierung bis hin zur Umsetzung. Da auch die 
Gemeinde Obersüßbach hier ein hohes Potential erkannt hat, beantragte die Ge-
meinde Obersüßbach eine Förderung zur Dorferneuerung. Da die Notwendigkeit 
und die Bereitschaft der Dorfbewohner zur Mitwirkung dafür vorliegen sowie auch 
die geforderten Rahmenbedingungen seitens der Gemeinde erfüllt werden, ist das 
Amt für Ländliche Entwicklung bereit, die Dorferneuerung in Obersüßbach zu för-
dern. Dafür wurden Gelder in Höhe von ca. 1,5 bis 2,0 Mio. Euro in Aussicht gestellt. 
Damit soll die Schaffung einer Dorfmitte mit Betreutem Wohnen, Nahversorgung 
und nach Möglichkeit einer ärztlichen Versorgung zu rund 60 % finanziert werden.
Wie läuft das Ganze ab? 
Nach der Informationsveranstaltung für die Bürger und einem zweitägigen Start-
seminar für die Beteiligten werden Arbeitskreise gebildet und strukturiert. Parallel 
dazu werden Fachleute wie z. B. Städteplaner ausgewählt, um den Beteiligten Po-
tentiale und Möglichkeiten aufzuzeigen. Gemeinsam wird der Entwurf eines Leitbil-
des als Grundlage eines Dorferneuerungsplanes konstruiert, der Maßnahmen und 
Prioritäten abbildet. Die daraus resultierende formelle Anordnung des Dorferneu-
erungsverfahrens stellt die Rechtsgrundlage zur Bildung einer Teilnehmergemein-
schaft dar, die aus Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten besteht. Der 
Gemeinde Obersüßbach wird mit der Dorferneuerung eine Hilfe zur Selbsthilfe an-
geboten, denn diese immerwährende Aufgabe ist getragen vom Engagement, der 
Ortskenntnis und der Heimatverbundenheit der Bürgerinnen und Bürger, die mit 
ihren Ideen, Wünschen und Vorschlägen zu nachhaltigen Maßnahmen die Attrakti-
vität von Obersüßbach steigern.

   Informationen aus der Verwaltung   

Die Gemeinde Obersüßbach sucht
• eine Busaufsicht (m/w/d) mit ca. 8 Stunden in der Woche für die Grund-
schule Obersüßbach. Die Möglichkeit von Jobsharing ist gegeben. Auch mit 
der Übernahme von nur einzelnen Tagen ist den Kindern, der Schule und 
der Gemeinde geholfen. Die Stelle ist befristet bis zum Ende des Schuljahres 
2021/2022.

• Rettungsschwimmer (m/w/d) mit silbernen Abzeichen und erste Hilfe 
Kurs (HLW), bzw. der Bereitschaft diese Zertifikate zeitnah zu erwerben. Zur 
Badaufsicht in der Freibadsaison 2022.



5Gemeindeblatt  Nr. 2 / 2022

• eine Kassenkraft im Freibad (m/w/d) an den Wochenenden der  
Freibadsaison 2022.

Das Further Kommunalunternehmen sucht
• für den Dorfladen Furth eine Reinigungskraft (m/w/d) für 4 Stunden die  

Woche an zwei Tagen außerhalb der Öffnungszeiten.

Die Anstellungen erfolgen je nach Ihren persönlichen und zeitlichen Möglichkeiten 
auf Minijobbasis, kurzfristige Beschäftigung oder in Teilzeit. 
Bei Fragen können Sie sich gerne unter Tel. Nr. 08704/9119-18  
(Frau Weinberger) melden. 
Wir freuen uns über Ihre kurze Bewerbung unter bewerbung@vg-furth.de

Weiteres Fahrzeug für den Bauhof Obersüßbach
Ein neues Fahrzeug konnten Bgm. Michael Ostermayr und die Mitarbeiter des ge-
meindlichen Bauhofs Obersüßbach aus den Händen von Rudolf Röckl, Inhaber des 
gleichnamigen Citroen-Autohauses, in Empfang nehmen. Da das Personal des Bau-

(v.l.: Bgm. Michael Ostermayr, Firmeninhaber Rudolf Röckl, Bauhofleiter Georg Ostermayr, 
Bauhofmitarbeiter Harald Seelmann)



6 Gemeindeblatt  Nr. 2 / 2022

hofs aufgestockt und das Aufgabengebiet um einiges erweitert wurde, reichten 
die vorhandenen Fahrzeuge nicht mehr aus. Der gebrauchte, gut erhaltene Citroen 
Berlingo trägt nun dazu bei, die vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können.
Erster Bürgermeister Michael Ostermayr wünscht den Bauhofmitarbeitern stets 
gute Fahrt. 

Gemeindeinformationsblatt Obersüßbach
Ab Mai erscheint das Gemeindeblatt probeweise wieder monatlich. Da es ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr an alle Haushalte verteilt wird, können Sie es an unten 
aufgeführten Stellen selbst beziehen.

• Raiffeisenbank Obersüßbach
• Sparkasse Obersüßbach
• Kindergarten
• Getränke Noderer
• Dorfladl Sylvia Renner
• Angelas Geschenkeladen
• Zeitungskasten Landshuter Zeitung in Obermünchen und Niedersüßbach

Neue Glascontainer
Altglas können Sie seit 25. März 2022 in den neuen Cont-
ainern an der Schloßstraße 15 entsorgen. Entsorgungszeiten:  
Werktags von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Größte jährliche Haushaltsbefragung 2022
„Mikrozensus 2022“ startet – 60 000 Haushalte in Bay-
ern werden befragt

Interviewerinnen und Interviewer des Bayerischen Landesamts für Statistik bitten 
Bürgerinnen und Bürger um Auskunft.

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Seit 
mehr als 60 Jahren befragen die Statistischen Ämter im gesamten Bundesgebiet 
jährlich etwa ein Prozent der Bevölkerung.
Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth sind das rund  
60 000 Haushalte im Freistaat. Sie werden im Verlauf des Jahres von geschulten 
Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage be-
fragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz 
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eine Auskunftspflicht. Die gewonnenen Daten sind eine wichtige Planungs- und 
Entscheidungshilfe für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.
Fürth. Im Jahr 2022 findet im Freistaat - wie im gesamten Bundesgebiet - wieder der 
Mikrozensus statt. Seit 1957 werden dafür jährlich ein Prozent der Bevölkerung u.a. 
zu Bildung, Beruf, Familie, Haushalt und Einkommen, befragt. In dem jährlich wech-
selnden zusätzlichen inhaltlichen Schwerpunkt steht dieses Jahr das „Wohnen“ im 
Mittelpunkt. Der Mikrozensus umfasst gleichzeitig vier Erhebungen. Erstens das ei-
gentliche Mikrozensus-Kernprogramm, dann zweitens die Arbeitskräfteerhebung 
der Europäischen Union. Es folgen als drittes und viertes Element die europäische 
Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen sowie die Befra-
gung der Europäischen Union zur Nutzung von Informations- und Kommunikati-
onstechnologien in privaten Haushalten. Entsprechend werden die teilnehmenden 
Haushalte in vier Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe ein anderes Fragenpro-
gramm beantwortet.
60 000 zufällig ausgewählte Haushalte Bayerns werden befragt
Die Befragungen zum Mikrozensus 2022 finden ganzjährig von Januar bis Dezem-
ber statt. In Bayern sind in diesem Jahr rund 60 000 Haushalte zu befragen. Hierbei 
bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, welche Adressen für die Teilnahme 
ausgewählt werden. Einmal ausgewählt, nehmen die jeweiligen Haushalte in der 
Regel an vier Befragungen innerhalb von maximal vier Jahren teil. Diesen Haus-
halten wird postalisch vor der eigentlichen Befragung ein Brief vom Bayerischen 
Landesamt für Statistik zugesandt. Darin werden sie über ihre Teilnahme am Mi-
krozensus informiert, verbunden mit einem Terminvorschlag für das telefonisches 
Interview. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensus-
gesetz eine Auskunftspflicht. 
Befragung liefert Erkenntnisse für faktengestützte Planung und Entscheidung
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und Entscheidungshil-
fen für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen. So wird 
beispielsweise für eine bedarfsgerechte Förderung des Wohnungsbaus die Infor-
mation benötigt, in wie vielen Haushalten jeweils eine, zwei oder mehr Personen 
zusammenleben. Zudem entscheiden die erhobenen Daten mit darüber, wieviel 
Geldmittel Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen 
Union erhält.
Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisationen sowie Journalis-
tinnen und Journalisten nutzen regelmäßig die Daten des Mikrozensus. Sie werden 
vom Bayerischen Landesamt für Statistik veröffentlicht und stehen damit allen inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.
Im Internet finden Sie die Daten bereits abgeschlossener Erhebungen unter:
www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus
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Grundsteuerreform - Die neue Grundsteuer in Bayern 
Neuregelung der Grundsteuer
Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnah-
mequellen. Sie fließt in die Finanzierung der Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau 
von Straßen und dient der Finanzierung von Schulen und Kitas. Sie hat Bedeutung 
für jeden von uns. Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen 
Regelungen zur Bewertung von Grundstücken für Zwecke der Grundsteuer im Jahr 
2018 für verfassungswidrig erklärt.
Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur Neuregelung der Grund-
steuer ein eigenes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. Von 2025 an spielt der 
Wert eines Grundstücks bei der Berechnung der Grundsteuer in Bayern keine Rolle 
mehr. Die Grundsteuer wird in Bayern nicht nach dem Wert des Grundstücks, son-
dern nach der Größe der Fläche von Grundstück und Gebäude berechnet. 
Wie läuft das Verfahren ab? 
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter erhalten. Eigentümerinnen 
und Eigentümer haben eine sog. Grundsteuererklärung abzugeben. Das Finanzamt 
stellt auf Basis der erklärten Angaben den sog. Grundsteuermessbetrag fest und 
übermittelt diesen an die Kommune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten 
über die getroffene Feststellung des Finanzamtes einen Bescheid, sog. Grundsteu-
ermessbescheid. Der durch das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbetrag 
wird dann von der Kommune mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz 
bestimmt jede Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende 
Grundsteuer wird den Eigentümerinnen und Eigentümern in Form eines Bescheids, 
sog. Grundsteuerbescheid, von der Kommune mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr 2025 
von den Eigentümerinnen und Eigentümern an die Kommune zu bezahlen.
Was bedeutet die Neuregelung für Sie?
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)Eigentümer eines 
Grundstücks, eines Wohnobjekts oder eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 
in Bayern? – Dann aufgepasst: Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grund-
steuer feststellen zu können, sind Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer 
sowie Inhaberinnen und Inhaber von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ver-
pflichtet, eine Grundsteuererklärung abzugeben.
Hierzu werden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamt für Steu-
ern im Frühjahr 2022 öffentlich aufgefordert. Für die Erklärung sind die Eigentums-
verhältnisse und die tatsächlichen baulichen Gegebenheiten am 1. Januar 2022 
maßgeblich, sog. Stichtag.
Was ist zu tun?
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit vom 1. Juli 2022 bis spätestens 
31. Oktober 2022 bequem und einfach elektronisch über das Portal ELSTER - Ihr 
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Online-Finanzamt unter www.elster.de abgeben.
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können Sie sich bereits jetzt 
registrieren. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dau-
ern kann. Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie nicht 
möglich sein, können Sie diese auch auf Papier einreichen. Die Vordrucke hierfür 
finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet unter www.grundsteuer.bayern.de, in 
Ihrem Finanzamt oder in Ihrer Gemeinde.
Bitte halten Sie die Abgabefrist ein.
Sie sind steuerlich beraten?
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch durch Ihre steuerliche Ver-
tretung erfolgen.
Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern?
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in anderen Bun-
desländern gelten andere Regelungen für die Erklärungsabgabe als in Bayern. In-
formationen stehen unter www.grundsteuerreform.de zur Verfügung.
Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung?
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der Grundsteuererklärung 
unterstützen sowie die wichtigsten Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern fin-
den Sie online unter www.grundsteuer.bayern.de.
Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Bayerische Steuerverwal-
tung in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 
08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für Sie erreichbar: 089 – 30 70 00 77
In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen – aufgrund der Menge 
der zu bearbeitenden Grundsteuererklärungen sehen Sie bitte von Rückfragen zum 
Bearbeitungsstand Ihrer Grundsteuererklärung ab. 
Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 2022 zusammen? Das Bayerische 
Landesamt für Statistik führt in 2022 einen Zensus mit einer Gebäude- und
Wohnungszählung durch. Die Grundsteuerreform und der Zensus sind voneinan-
der unabhängig. Weitere Informationen zum Zensus finden Sie unter www.statistik.
bayern.de/statistik/zensus.

   Informationen aus der Verwaltungsgemeinschaft   

Vereine und Künstler können sich im Rathaus-Foyer präsentieren 
Im Eingangsbereich des Rathauses Furth befindet sich ein Schaukasten, in dem 
gemeindeangesiedelte Firmen und Vereine, Kunsthandwerker und Künstler die 
Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Ab August sind dazu noch Termine 
frei. Interessenten melden sich bitte im Rathaus unter Telefon 08704/9119-0.
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   Informationen aus den Einrichtungen, Vereinen und 
Unternehmen   

TSV Obersüßbach - Jahreshauptversammlung
Am Samstag, 23.04.2022 um 19.00 Uhr findet die alljährliche 
Jahreshauptversammlung des Sportvereins im TSV-Stüberl statt. 
Aufgrund der Corona Pandemie wird die Jahreshauptversamm-
lung für 2021 und 2022 gemeinsam abgehalten.

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1. Begrüßung durch 1. Vorstand
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Berichte der Abteilungsleiter
4. Bericht des Finanzverwalters
5. Bericht des 1. Vorstandes
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Ehrungen langjähriger Mitglieder
9. Schlusswort 1. Vorstand
10. Wünsche und Anträge

Alle Fußballer, aktive sowie passive Mitglieder des TSV sind herzlich eingeladen.
Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Teilnahme

Freiwillige Feuerwehr Obermünchen
Am 14. April 2022 um 20.00 Uhr findet die Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahlen im Gasthaus Radlmeier statt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

FFW Obersüßbach - Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Kommandanten und der Vor-
standschaft findet am 22. April 2022 um 18.00 Uhr im Gasthaus Schranner 
statt, zu der alle Mitglieder herzlich eingeladen sind und es für jeden eine Brot-
zeit gibt. 
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Maibaum wird aufgestellt
Der Burschenverein und die Maibaumfreunde Obersüßbach la-
den die gesamte Bevölkerung ganz herzlich am Sonntag, 01. Mai 
2022 ab 11.30 Uhr zum Maibaumaufstellen ein. Zum Mittags-
tisch wird Rollbraten mit Beilagen und nachmittags Kaffe und Ku-
chen angeboten. Alle Helfer und Zuschauer können sich gemüt-
lich zusammensitzen und stärken. Ab 13.30 Uhr wir der Maibaum 
gemeinsam aufgestellt.

Freiwillige Feuerwehr Martinszell
Am 06. Mai 2022 um 19.30 Uhr findet die Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahlen im Gasthaus Albrecht statt, zu der alle Mit-
glieder herzlich eingeladen sind. Um 19.00 Uhr ist eine Messe für 
verstorbene Mitglieder und Angehörige in der Kirche Martinszell. 

Schloßschützen Obersüßbach
Die Schießsaison der Schloßschützen Obersüßbach ist gestartet. Der Schüt-
zenverein würde sich über alte und neue Gesichter sehr freuen. Ab 10 Jah-
ren darf mit dem Lichtgewehr geschossen werden. Wer Interesse hat bitte 
vorab bei Robert Langwieser unter Tel. 0171 / 4766 554 melden. Die Schieß-
abende finden jeden Mittwoch bis einschließlich 01. Juni 2022 statt.  
Schüler und Jugendliche schießen ab 18.30 Uhr und Erwachsenen ab 
19.30 Uhr. 

KDFB Obersüßbach
Der Vortrag zum Säure Basis HH "Sauer macht nicht immer Lustig" findet am 
28.04.2022 statt.

Pfarrei Obersüßbach
Am Sonntag, 24.07.2022 feiert die Pfarrgemeinde ihr traditionelles Pfarrfest 
beim Getränkemarkt Noderer. Die Uhrzeit wird in der Tagespresse bekanntge-
geben.

Reitverein Obermünchen
Nachtrag zum Terminkalender: Am 30. und 31. Juli 2022 findet in Obermün-
chen das jährliche Springturnier statt.
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Angela's Geschenkeladen
Ab sofort sind wieder Frühjahrspflanzen sowie Salat- und Kohl-
pflanzen in großer Auswahl erhältlich. 
Öffnungszeiten:
Montag: geschlossen
Dienstag bis Samstag: jeweils von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Autohaus Röckl spendet Defibrillator
Die Firma Autohaus Röckl Obersüßbach hat aus Eigenmitteln einen Defibrillator 
für die Allgemeinheit angeschafft. Dieser wurde bereits an der Autowerkstatt, 
Hauptstraße 6, unter dem Vordach auf der Hinterseite der Werkstatt montiert 
und ist für alle Laienanwender / Ersthelfer zugänglich. 
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Tennistraining für Groß und Klein
Die Tennisabteilung des SV Neuhausen bietet auch dieses Jahr 
wieder verschiedene Tennistrainings an. Neueinsteiger sind herz-
lich willkommen.
Für Damen beginnt das Training ab Montag, den 9. Mai 2022, ab 
17 Uhr, die Herren trainieren ab Mittwoch, den 11. Mai 2022, ab 18 Uhr.
Für ältere Kinder und Jugendliche wird ab 11. Mai 2022 bis zu den Sommer-
ferien immer mittwochs ab 17 Uhr ein Training angeboten. Zum Trainingsab-
schluss wird ein Kinderturnier mit Grillfest veranstaltet.
Ganz neu wird auch ein Tennis-Kindergarten für Kinder ab 4 – 11 Jahren eben-
falls ab Mittwoch, den 11.05.2022, von 16.30 bis 17.30 Uhr abgehalten. Dort 
können Kinder spielerisch lernen mit einem Ball umzugehen.
Anmeldungen bitte an svneuhausen@outlook.de oder an Markus Biermacher 
Tel. 0151/21052018
Die Vorstandschaft der Tennisabteilung des SV Neuhausen freut sich auf einen 
sonnigen Tennis-Sommer!

   VHS Landshuter Land   
Kursübersicht April

Yoga für Körper und Seele ab 25.04.2022, 17.45 Uhr im Feuerwehrhaus Arth - 
10 Abende immer montags - Kurs-Nr.  2216377
Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene ab 26.04.2022, 18.30 im Feuerwehr-
haus Arth - 10 Abende immer dienstags - Kurs-Nr. 2216381
Schongymnastik ab 27.04.2022, 8.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Obersüßbach 
- 10 Vormittage immer mittwochs - Kurs-Nr. 2212969
Bodystyling ab 29.04.2022, 8.00 Uhr im Sportheim Furth - 10 Vormittage im-
mer freitags - Kurs-Nr. 2216712
Pilates - Aufbaukurs ab 29.04.2022, 9.00 Uhr im Sportheim Furth - 10 Vormit-
tage immer freitags - Kurs.-Nr. 2216633
Anmeldungen für die Kurse bei der Außenstelle VG Furth unter  
Telefon 08704/9119-36 oder 08704/9119-11.
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   ILE Holledauer Tor   

Auswahl der Kleinprojekte des Regionalbudgets 
2022 abgeschlossen

Auch dieses Jahr steht der ILE Holledauer Tor wieder das För-
derinstrument des Regionalbudgets zur Verfügung, mit dem 
bis zum Jahr 2023 jährlich Kleinprojekte mit einer Fördersum-
me von 100.000 Euro bezuschusst werden können. Neben dem Amt für Ländli-
che Entwicklung Niederbayern trägt auch die ILE zu den Fördermitteln bei. 
Wie bereits in den letzten drei Jahren gingen auch 2022 zahlreiche Förderanträ-
ge bei der ILE ein. Insgesamt können 24 Kleinprojekte in der Region gefördert 
werden.
Die ILE bedankt sich ganz herzlich bei Allen, die ein Kleinpro-
jekt umsetzen möchten und damit dazu beitragen, dass die 
ILE-Region noch lebens- und liebenswerter wird!
In der Gemeinde Obersüßbach sollen bis September 2022 fol-
gende Projekte realisiert werden:
Die Katholische Landvolkbewegung möchte ihre Fahne erneu-
ern. Die KLJB Obersüßbach möchte ein neues Nikolausgewand 
anschaffen. Die Gemeinde möchte eine Küchenausstattung für 
das Freibad und schattenspendende Bäume für den Schulhof 
erwerben sowie eine Streuobstwiese anlegen. 

Eine Urkunde für die ILE
In den vier Gründungsgemeinden der ILE „Holledauer Tor“, 
Furth, Obersüßbach, Pfeffenhausen und Weihmichl, hing noch 
die vom Amt für Ländliche Entwicklung zum Gründungsstart 
2015 ausgestellte ILE Urkunde in den Foyers der Rathäuser. 
Seitdem hat sich jedoch in der ILE viel verändert. Ende 2020 
ist die Gemeinde Hohenthann mit aufgenommen worden, 
Mitte 2021 hat sich die Rechtspersönlichkeit der ILE von einer 
kommunalen Arbeitsgemeinschaft hin zum Zweckverband ge-
ändert und eine neue ILE-Geschäftsstelle wurde im Ortskern 
von Pfeffenhausen eröffnet, um nur einige Neuerungen zu 
erwähnen. Daher stellte das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Niederbay-
ern der ILE neue „Gründungs“-Urkunden aus. Herr Päplow, der beim ALE feder-
führend für die ILE „Holledauer Tor“ zuständig ist, überreichte den ILE-Bürger-
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meister*innen die Urkunde. „Die ILE hat sich in den letzten Jahren als eines der 
besten Förderinstrumente für den ländlichen Raum herausgestellt. Eine wahre 
Erfolgsgeschichte, auch hier an den Toren der Hallertau“ betont Herr Päplow. 
Das Amt für Ländliche Entwicklung fördert unter anderem die Umsetzungsbe-
gleitung der ILE und das Regionalbudget. Der Zweckverbandsvorsitzende, Bgm. 
Hans-Peter Deifel, bedankte sich herzlich bei Herrn Päplow für die neuen Urkun-
den. „Die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ist für alle ILE-Ge-
meinden ein Gewinn“ bestätigte auch Herr Deifel und bedankte sich bei allen  
ILE-Bürgermeister*innen für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. 
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   Fundsachen   

Gegenstand                       Zeit               Ort
goldene Kette mit 
Namensschriftzug 20.01.2022 Mülltonnenplatz, Enghof

Taschenuhr 30.01.2022 Höhenweg/Wochenend-
siedlung, Furth

Schlüssel 31.01.2022 Sparkassenzufahrt, Furth

3 Schlüssel mit Anhänger 14.02.2022 Aula, Schule Furth

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Eintrittstermin 

 

Elektroniker (m / w / d) 
für Energie- und Gebäudesystemtechnik 
(ehem. Elektroinstallateur) 

 
Ihr Profil: 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung als Elektroniker 

 Berufserfahrung, technisches Verständnis 

 Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit 

 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein 

 Fahrerlaubnisklasse B 
 
Als Perspektiven erwarten Sie abwechslungsreiche Aufgaben bei einer 
leistungsgerechten Vergütung 
 
Wenn Sie sich in einem jungen und erfolgreichen Team weiterentwickeln wollen, 
senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu.  
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Mercedes Autoschlüssel 19.02.2022 Altstoffsammelstelle,  
Unterneuhausen

Kinderroller silber Anfang März Spielplatz Auenweg, Furth

Kinderroller weiß Anfang März Spielplatz Auenweg, Furth

Wir gratulieren
21.03. 75. Irmingard Hottarek

22.03. 85. Ottilie Bräu

25.03. 75. Georg Bichelmayer

20.04. 80. Konrad Hölzl

12.04. Goldene Hochzeit Konrad und Maria Hölzl

26.04. Juwelenhochzeit Erhard und Laura Simbürger

26.04. Goldene Hochzeit Peter und Hannelore Wachtel
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www.hausarztpraxis-furth.de 
Neuhauser Straße 5, 84095 Furth 

fon 08704/913040 fax 08704/913042 
email: info@hausarztpraxis-furth.de 

Ausbildungsplatz zum Medizinischen Fachangestellten (m/w/d) 
 

Wir bieten ab dem 01.09.2022 einen Ausbildungsplatz zum Medizinischen Fachangestellten 
(m/w/d) 

 

Wir erwarten: 

• Realschul- oder vergleichbaren Bildungsabschluss 

• Aufgeschlossenheit, Teamfähigkeit, Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, 
Verschwiegenheit, Lernbereitschaft und entsprechend dem breitgefächerten Aufgabenspektrum 
eine hohe Eigenmotivation 

• Höfliches und zuvorkommendes Auftreten sowie gute schriftliche und mündliche Umgangsformen 

• Fundierte Kenntnisse der gängigen EDV-Anwendungen 

Wir bieten: 

• Breitgefächerte dreijährige Ausbildung mit gezielter Wissensvermittlung in den Bereichen der 
hausärztlichen Versorgung 

• Fachlich anspruchsvoller und interessanter Ausbildungsplatz 

• Tarifkonforme Ausbildungsvergütung mit den üblichen Sozialleistungen 

• Übernahme in ein Angestelltenverhältnis bei besonderer Eignung nach bestandener Prüfung wird in 
Aussicht gestellt 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Wir wünschen uns einen Mitarbeiter (m/w/d), der eine positive Grundeinstellung zu unseren Zielen 
mitbringt und Freude an einer teamorientierten Zusammenarbeit hat.  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an Frau Julia Schindler, Tel.-Nr.: 08704 913040 
oder online an info@hausarztpraxis-furth.de. 

 

 



AOK-Sprechtage
Auch im Jahr 2022 finden im Rathaus Furth  
leider keine Sprechtage der AOK statt.
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an:
AOK Landshut, Luitpoldstr. 28, 84034 Landshut
Tel. 0871/6950

VdK-Sprechtage 
Der Kreisverband Landshut mit der Vorsitzen-
den Monika Voland-Kleemann und der Ge-
schäftsführerin Kim Blum haben sich mit den 
ehrenamtlichen Ortsvorsitzenden des kreis-
verbandes Landshut darauf geeinigt, dass bis 
auf weiteres die Außensprechstunde im Rat-
haus nicht stattfindet. Der VdK bittet alle Mit-
glieder um Verständnis und weist darauf hin, 
dass Sie telefonische Informationen unter Tel. 
0871/923330 erhalten.

Energieberatung
Jeden ersten Mittwoch im Monat steht der  
Energieberater Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Kirner 
von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr telefonisch für eine 
Beratung zur Verfügung. Die Beratung ist für 
alle Bürger kostenlos.
Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Anmel-
dung unter Tel.-Nr.: 08704/9119-11, erforder-
lich.

Fundgegenstände
Das Fundbüro für alle Mitgliedsgemeinden  
der Verwaltungsgemeinschaft (Furth, Obersüß-
bach, Weihmichl) ist im Einwohnermeldeamt  
integriert. Online finden Sie es unter: 
http://www.furth-bei-landshut.de/furth/buer-
gerservice/fundbuero
 

Das nächste Gemeindeblatt erscheint im 
Mai 2022!
Bitte reichen Sie Ihre Terminhinweise und  
Berichte bis spätestens 11. April 2022  
bei Frau Martina Schweiger (martina.schwei-
ger@vg-furth.de) ein.

  Verantwortlich für den Inhalt:
  Gemeinde Obersüßbach 
  Erster Bürgermeister Michael Ostermayr
  Am Rathaus 6
  84095 Furth

  Tel. 08704/9119-22
  Fax 08704/9119-33 

    E-Mail: info@vg-furth.de
  Internet: http://www.obersuessbach.de
  
  Öffnungszeiten Rathaus: 
  Montag – Freitag   8:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag 13:30 – 18:00 Uhr
  oder nach telefonischer Vereinbarung 

  Öffnungszeiten Bücherei:
  Montag  10:00 – 11:00 Uhr
  Mittwoch  17:00 – 18:30 Uhr
  1.u.2. Samstag im Monat 10:00 – 11:00 Uhr

  Öffnungszeiten Wertstoffhof:
  Mittwoch  15:00 – 18:00 Uhr 
  Samstag  12:00 – 15:00 Uhr
  (In den Wintermonaten (Nov. - Feb.) ist der 

    Wertstoffhof am Mittwoch geschlossen.) !!!

  Notdienste:
  Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117
  Feuerwehr / Rettungsleitstelle:  112
  Polizei:   110
  Telefonseelsorge:    0800/111 0 111 
                    oder    0800/111 0 222

  Apotheken-Notdienstplan: 
  Internet unter www.engelapotheke-furth.de   
  o. an der Anzeigentafel der Engel-Apotheke, 
  Landshuter Straße 4, 84095 Furth.

  Zahnärzte-Notdienstplan: 
  Im Internet unter www.notdienst-zahn.de 
  oder in der örtlichen Tagespresse zu ent-
  nehmen.


